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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 23. Juni 2010

1)  Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim und Bebauungsplan „Gewerbegebiet Kunzen, 2. Änderung“ der Gemeinde Löchgau

a)  3. Änderung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim (GVV), Beteiligung der Gemeinde Freudental 

Folgende Bereiche sollen geändert werden:

1.  Bereich „Am Neckar“ der Gemeinde Gemmrigheim

2. Bereich „Felsengarten“ der Gemeinde Hessigheim

3. Bereich „Walheimer Weg III“ der Gemeinde Löchgau

4. Bereich „Sport- und Gemeindezentrum“ der Gemeinde Freudental 

5. Bereich „Kunzen“ der Gemeinde Löchgau

1. Bereich „Am Neckar“ der Gemeinde Gemmrigheim

Im Bereich der gewerblich genutzten Grundstücke entlang des Neckars in Gemmrigheim möchte die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung von Bauhof/Feuerwehr/DRK sowie zur Umnutzung für Wohnbauzwecke schaffen. 

2. Bereich „Felsengarten“ der Gemeinde Hessigheim

Im Bereich der bestehenden Felsengartenkellerei sollten die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesicherten Erweiterung der Kellerei geschaffen werden.

3. Bereich „Walheimer Weg III“ der Gemeinde Löchgau

Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Walheimer Weg III“ soll die ausgewiesene Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindergarten in Wohnbebauung umgenutzt werden. Die Fläche ist zur Zeit unbebaut.

4. Bereich „Sport- und Gemeindezentrum“

Im Bereich „Sport- und Gemeindezentrum“ in Freudental sind die betroffenen Flächen derzeit noch als „Grünflächen“ mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ sowie „Feuerwehr“ und „Gebäude für Kultur und Versammlung“ im FNP dargestellt. Hierbei handelt es sich um einen Übertragungsfehler, da der  FNP 1990 – 2005 dieses Plangebiet als Sondergebiet „Sportplatz“ dargestellt hat.

Um diesen Übertragungsfehler als „offensichtliche Unrichtigkeit“ im FNP 2005 – 2020 zu korrigieren, soll mit dieser 3. Änderung des FNP die Kennzeichnung des Bereiches Sport- und Gemeindezentrum berichtigt und zur Kenntnisnahme den Verfahrensunterlagen beigelegt werden.

Die Verwaltung stellte fest, dass die Belange der Gemeinde Freudental durch die genannten Änderungen Nr. 1 - 4 nicht tangiert sind. Die Korrektur des Übertragungsfehlers im Bereich „Sport- und Gemeindezentrum 3. Änderung und Erweiterung“ ist im Interesse der Gemeinde. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Gemeinde Freudental mit der 3. Änderung des FNP 2005-2020 des GVV Besigheim in den Bereichen:

1. „Am Neckar“ der Gemeinde Gemmrigheim

2. „Felsengarten“ der Gemeinde Hessigheim

3. „Walheimer Weg III“ der Gemeinde Löchgau

4. „Sport- und Gemeindezentrum“ der Gemeinde Freudental

einverstanden ist. Die Vertreter der Gemeinde Freudental im GVV wurden beauftragt, den Änderungen Ziffer 1 - 4 zuzustimmen.

5.
Bereich „Kunzen“ der Gemeinde Löchgau

Die Gemeinde Löchgau möchte den Flächennutzungsplan (FNP) 2005-2020 im Bereich „Kunzen“ ändern. Durch die Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit ca. 1250 m² Verkaufsfläche im südöstlichen Bereich des Siedlungsgebietes von Löchgau an der Einmündung der Industriestraße in die L 1115 geschaffen werden. 

Freudental wird im Verfahren sowohl als Mitglied des GVV als auch als Nachbargemeinde beteiligt. 

Planungsrechtlich relevant ist aus Freudentaler Sicht insbesondere, ob das Vorhaben städtebaulich integriert ist (Integrationsgebot), die Gemeinde Freudental beeinträchtigt ist (Beeinträchtigungsverbot) und das Kongruenzgebot (das Vorhaben muss sich in das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen) erfüllt ist. Im Ergebnis wurden Verstöße gegen die Gebote festgestellt und daraus folgt der Verstoß gegen das interkommunale Abstimmungsgebot. Durch Löchgau würde Kaufkraft von Freudental abgezogen und somit die Verhandlungen für einen eigenen Lebensmittelmarkt gravierend erschwert.

Aus der Mitte des Gemeinderats erfolgte Zustimmung zu den Einwendungen. Das Argument Löchgaus, mit dem Markt auch den Freudentalern eine Einkaufsmöglichkeit bieten zu wollen, sei von Freudental nicht gewollt. Dies soll in die Stellungnahme mit aufgenommen werden.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, Einwendungen gegen die vorliegende Planung zu erheben. Die Freudentaler Vertreter im GVV wurden einstimmig beauftragt, im Oktober die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Kunzen“ abzulehnen.

b)  Bebauungsplan "Gewerbegebiet Kunzen, 2. Änderung" der Gemeinde Löchgau: 

hier: Beteiligung der Gemeinde Freudental 

Die Verwaltung informierte, dass das Bebauungsplanverfahren parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt wird. Die eingegangenen Unterlagen enthalten zusätzlich eine „Standortuntersuchung zur Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes“. 

Inhaltlich entspricht der Bebauungsplanentwurf weitgehend dem Flächennutzungsplanentwurf. Ausnahme ist die Fläche des Einzelhandelsbetriebes: Im Flächennutzungsplan ist dieser mit 1200 m² benannt und im Bebauungsplanentwurf ist von max. 1250 m² die Rede. Auf diesen Widerspruch wird Löchgau hingewiesen.

In dem Bebauungsplanverfahren führt Löchgau am 29.06.2010 einen Behördentermin durch. Bei diesem Termin werden die Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Planungsabsichten informiert. 

Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, Einwendungen gegen die vorliegende Planung zu erheben.

2)  Spendenannahme
Die Kindertagesstätte Rosenweg hat von der Firma Gosch Sylt vier Sonnenschirme als Beschattung für die neu angelegte Asphaltfläche erhalten. Die Sonnenschirme haben einen Wert von 2.000 Euro. Der Gemeinderat hat die Annahme der Spende in Höhe von 2.000 € einstimmig beschlossen und bedankt sich herzlich bei der Fa. Gosch Sylt.
Die Verwaltung bedankte sich außerdem beim Gartenbetrieb Schmatelka für die Spende eines Wurzelschutzes für die Bäume im Gelände Rosenweg. 
3)  Antrag auf Befreiungen / Ausnahme: Krappenbergweg, FlSt.-Nr. 983

Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage, Stellplatz und Schwimmteich

hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens

Die Verwaltung informierte über das Kenntnisgabeverfahren, welches im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wolfsberg II“ liegt. Geplant ist der Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Pkw-Stellplatz und Schwimmteich. 

a) Befreiungen von der überbaubaren Fläche: Überschreitungen des Baufensters im Süden durch Balkon/Terrassenüberdachung und im Norden bei der Außentreppe und beim Dachvorsprung

Das Grundstück war als Kettenhaus geplant. Die Besitzer der Nachbargrundstücke haben sich für eine Einzelhausbebauung entschieden. 

Die Überschreitung im Norden ist Folge der Einzelbauweise. Auf Grund der einzuhaltenden Grenzabstände, kann das Baufenster im Westen und Osten nicht ausgenützt werden. Um ein drittes Kinderzimmer zu ermöglichen, überschreitet das Gebäude um 75 cm die Baulinie. Die Verwaltung empfahl die Befreiung nach § 31 (2) BauG, da die Grenzabstände eingehalten werden und die Überschreitungen jeweils unter 1 Meter liegen und daher geringfügig sind.

b) Befreiung von der First- und Traufhöhe im Zugangsbereich  

Bei den Erschließungsarbeiten des Baugebiets wurden in diesem Teilbereich die Abwasserkanäle höher ausgeführt als in der Projektierung vorgesehen.

Die wahrnehmbare Traufkante ist durchgängig, die Überschreitung um 0,25 m geringfügig und das Erscheinungsbild entspricht den gestalterischen Vorgaben des Bebauungsplanes.

c) Befreiung von der Dachform in Teilbereichen: Flachdach über dem Balkon

Abweichend vom Bebauungsplan werden untergeordnete Teilbereiche mit Flachdächern ausgebildet. Nach § 56 LBO kann von den technischen Bauvorschriften abgewichen werden, wenn auf andere Weise dem Zweck dieser Vorschriften entsprochen wird. Die Verwaltung empfahl deshalb eine Befreiung nach § 56 LBO für den Zwerchgiebel beim Balkon.

d) Befreiung von der Dachfarbe rot bis braun: Planung einer grauen Dacheindeckung

Der Gemeinderat beschloss hier eine Befreiung nach § 56 LBO mit dem Ausschluss von hochglänzenden Materialien.

e) Ausnahme vom Bebauungsplan: Anlegung eines Schwimmteiches

Im Bebauungsplan sind nicht überdachte Schwimmbäder als Ausnahme nach § 31 BauGB zulässig, wenn die Gemeinde zustimmt. Die Verwaltung hatte Sicherheitsbedenken bezüglich der Kinder der Nachbarumgebung. Deshalb wurde dem Architekten und den Bauherren nahegelegt, über eine Einfriedung / Einzäunung nachzudenken. 
Die Verwaltung empfahl die Ausnahme, da der Schwimmteich landschaftsgestalterischen Charakter hat.

Der Gemeinderat beschloss das Einvernehmen zu diesen Befreiungen bzw. zu der Ausnahme einstimmig.
4)  Beteiligung der Gemeinde Freudental als Träger öffentlicher Belange zur Kenntnis

Die Verwaltung informierte über folgende Vorhaben:
a) Vorbereitende Untersuchungen der Gemeinde Hessigheim

Sanierung "Ottmarsheimer Straße / Besigheimer Straße", Anhörung der Träger öffentlicher Belange gem. § 139 BauGB

b) Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Gemmrigheim

Bebauungsplan "Am Neckar I", Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Freudentaler Belange sind nicht tangiert.

5)  Bürgerfragestunde

Von einem Bürger wurde der Hinweis gegeben, dass die in der Seestraße / Strombergstraße tätigen Baustellenfahrzeuge am Stutenweg wenden. Deshalb sei die vor kurzem ausgebesserte Stelle im Kreuzungsbereich durch die schweren Laster bereits wieder geschädigt worden. Er schlägt vor, dass die Lkw´s rückwärts in der Strombergstraße wenden.

6)  Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung vom 19.5.2010

Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Gewerbebauplatz im Galgenäcker, Bauabschnitt II, zu verkaufen.

7)  Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes
Die Verwaltung berichtete, dass ein Fahrradständer beschafft werden soll. Dieser soll im Eingangsbereich des Rathauses montiert werden.

Die Verwaltung berichtet, dass die Arbeiten an der Wasserleitung in der Strombergstraße / Seestraße abgeschlossen sind und zur Zeit der Kanal in diesem Bereich ausgetauscht wird. 

Die Kanaltrasse liegt neben der Wassertrasse und nach Abschluss der Kanalarbeiten ist zu entscheiden, ob nur die Grabentrassen oder die gesamte Straßenbreite asphaltiert werden soll.

Die Verwaltung gab bekannt, dass die E-Plus Mobilfunkstation auf UMTS umgerüstet wird.

